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Zusammenstellung 
des 

Entwurfs eines Berufsschulgeset}es 
(Beilage 1516) 

mit den 
Beschliissen der Ausschüsse für Kulturpolitische Angelegenheiten, ffü> den Staats~aushalt 

uncl für Rechts- und Verfassungsfragen 

Regierungsvorlage: 

Berufsschulgeset} 

§ 1 

Berufsschulen sind Bildungsanstalten, in denen 
die Schüler nach erfüllter Volkssclmlpflicht unter 
Berücksichtigung ihrer Berufsausbildung unterrichtet 
und erzogen werden. Sie dienen gleich den Volks
schulen der Erfüllung der allgemeinen Schulpflicht. 

Aufgabe der Berufsschule ist, die Bildung der 
Schüler zu erweitern und zu vertiefen hinsichtlich 
der in der Verfassung au"fgestellten Bildungsziele 
und der aus der Berufserziehung sich ergebenden 
Forderungen. Die Berufsschule hat sittliche Berufs
auffassung und soziale Berufsgesinnung zu wecken 
und zu pflegen und die theoretische und praktische 
Berufsausbildung zu fördern. · 

§ 2 

Die Berufsschulen gliedern sich in gewerbliche, 
kaufmännische, hauswirtschaftliche und landwirt
schaftliche Berufsschulen. Berufsschulen für andere 
Berufsgruppen sind nach Bedarf einzurichten. Für 
schulpflichtige jugendliche, die keiner der genannten 
Berufsgruppen angehören, sollen allgemeine Berufsschulen 
eingerichtet weiden. 

§ 3 

Mehrere Berufsschulen können als Abteilungen 
einer Berufssdtule organisatorisdt vereinigt werden. 

j 4 

Die Berufsschulen sind nach Berufen oaer Berufs
gruppen zu gliedern. 

Beschlüsse der Ausschüsse: 
( S o weit 11 ich t h e s.o 11 der s v er m e 1· kt, s i 11 d es die 
Bescltliisse des Ausscltusses fiir Kulturpolitische 

A 11 g e l e g e 11 lt e i t e 11.) 

Überschrift unverändert 

Beschluß <les Rechts- u. Vc1·fassu11gsnussc!tusses: 

!. Wesen imd Aufgaben der Berufsschulen 

§ 1 

(1) Berufsschulen sind Bildungsanstalten, in 
denen die Sdtiiler nach erfüllter Volksschulpflicht 
unter Berücksichtigung ihrer Berufsausbildung un
terrichtet und erzogen werden. Sie dienen wie die 
Volksschulen der Erfüllung der allgemeinen Schul
pflidtt. 

(2) Aufgabe der Berufsschule ist es, die Bildung 
der Schüler zu erweitern und zu vertiefen hinsicht
lich der in der Verfassung auf gestellten Bildungs
ziele und der· aus der Berufserziehung sich ergeben
den Forderungen. Die Berufsschule hat sittlidte 
Berufsauffassung und soziale Berufsgesinnung zu 
wecken und zu pflegen und die theoretisdte und 
praktische Berufsausbildung zu fördern. 

B e s c lt l ll ß d, e s R e c lt t s • u. V e r f a s s ll 11 g s a ll s s c lt II s s e s : 

II. Gliederung, Organisation und Schulbedarf der öffent
lichen Berufsschulen 

§ 2 

Die Berufsschulen gliedern sidt in gewerbliche, 
kaufmännische, hauswirtschaftliche und landwirt
schaftliche Berufssdtulen. Berufsschulen für andere 
Berufsgruppen sind nach Bedarf einzuridtten. 

§ 3 

Gewerhliclie, kaufmännische und hauswirtschaft~ 
liehe Beruf ssdtulen können von den Schulträgern 
als Abteilungen einer Berufsschule organisatorisdt 
vereinigt werden. · 

§ 4. 

Entfällt 



- ------------------- --- -- -- ------------------------------------------------- .. ------- -------------------

Regierungsvorlage: 

1. Organisation der öffentJiclien Bemfsschulen 

§ 5 

Die öffentlichen Bernf sschulen werden von den 
Gemeinden errichtet und betrieben. An ihre Stelle treten 
nach Maßgabe dieses Gesetzes (§§ 7-10) gemeindliche 
Verbände oder Landkreise (Schulträger). 

§ 6 

(1) Gemeinden sind verpflichtet 
a) landwirtschaftliche Berufsschulen zu er

richten und zu betreiben, wenn im Gebiet 
der Gemeinde mindestens 60 berufsschul
pflichtige Jugendliche in land.wirtschaft
lichen Betrieben beschäftigt sind; 

b) _sonstige Berufsschulen entsprechend §§ 2 
bis 3 zu errichten und zu betreiben, wemt 
im Gebiet der Gemeinde mindestens 1 000 
berufsschulpflichtige Jugendliche in ge
werblichen oder kaufmännischen oder haus
wirtschaftlichen oder sonstigen Betrieben 
beruflich beschäftigt sind oder ohne 
berufliche Beschäftigung ihren Aufent
halt haben. 

(2) Gemeinden können außerdem Berufssclrn len 
frei-vrillig errichten. ' 

§ 7 

Benachbarte Gemeinden können sich zur Er
richtung und zum Betrieh einer gemeinsamen Be
rufsschule (Verbandsberufsschule) zu einem Berufs
schulverband zusammenschließen, der eine Körper
schaft des öffentlichen Rechts ist. Die Verfassung des 
Berufsschulverbandes wird durch ,Satzung geregelt, 
die der Genehmigung der Regierung bedarf, 

3 

Beschliisse der Ausschiisse: 
(Soweit nicht besouclers vc1·merkt, sind es die 
Bt•schliissc des Ansscl1nsscs fiir Kulinrpolifischc 

An g c 1 c g c 11 h e i t c n.) 

I. Organisation uncl Schulbedarf der öffentlichen 
Berufsschulen 

B es c h l 11 ß d es Rech t s - u. V c r r a s s u n g· s n u s s c h u s s es : 

Überschrift entfällt. 

§ 5 

(1) Alle Gemeinden sincl verpflichtet, zur Er· 
richtung und zum Betrieb von Berufsschulen anteil· 
mäßig nach de1· Zahl der Berufssdmlpflichtigen bei
zutragen. 

(2) (neu) . 
Als Sclmlträg·er können an die Stelle cler 

Gemeinden gemeindliche V erhäncle oder Landkreise 
oder Bezirks-Bei·ufssclrnlverhände. nach Maßgabe 
dieses Gesetzes (§§ 7-9 cl) treten. 

(3) (neu) 
Die clurch clie Errichtung uncl clen Betrieb 

von Be1·ufssclmlen clen Berufssclrnlfrägern entstehen
den und anderweitig nicht gedeckten Kosten werden 
für jecle einzelne Berufsschule von clen Berufssclrnl
trägern auf die beteiligten Bescl1äftigungsgemeinden 
uncl bei nic11theschäftigten Schülern auf die hetei~ 
ligten W ohnsitzgemeinclen nach MaHgahe cler 
SChiilerzahl umgelegt. · 

§ 6 

(J) Gemeinden sind verpflichtet 
a) land,virtschaftliche Berufsschulen zu er

richten und zu betreiben, wenn im Ge
biet der Geineinde mindestens 60 berufs
schul pflichtige Jugendliche in landwirt
schaftlichen Betrieben beschäftigt sind 
oder ohne berufliche Beschäftigung ihren 
Aufenthalt haben, wenn. für diese im 
Sprengel der landwirtschaftlichen Berufs
schule keine andere Berufsschule vor
handen ist. 

b) sonstige Berufsschulen entsprechend §§ 2 
und 3 zu errichten und zu betreiben, wenn 
im Gebiet der Gemeinde zusammen 
mindestens 80() berufsschulpflichtige J u
gendliche auHerhalb cler Landwirtsd1aft 
beruflich beschäftigt sind oder ohne be
rufliche Beschäftigung ihren Aufenthalt 
haben. 

(2) Unverändert 

§ 7 

Benachbarte Gemeinden können sich zur Er
richtung und zum Betrieb einer gemeinsamen Be
rufsschule (Verbandsberufsschule) ,zu einem Berufs
schulverband zusammenschließen, der eine Körper
schaft des öffentlichen Rechts ist. Die Verfassung 
des Berufsschulverbandes wird durch Satzung' ge
regelt. Die Satzung ist 4 W oclien vor ihrem Inkraft
treten der Regierung vorzulegen. . 



Regierungsvorlage: 

§ 8 

Landkreise sind zur Errichtung und zum Betrieb 
von Berufsschulen (Kreisberufsschulen) verpflichtet, 
wenn und soweit die erforderlichen Berufsschulen 
nicht vo11 den kreisangehörigen Gemeinden oder ge
meindlichen Z·weekverbänden gern. §§ 6 und 7 be
hieben werden. 

§ 9 

(1) Benachbarte Landkreise 'und benachbarte 
Land- und Stadtkreise können sich zur Errichtung 
und zum Betrieb von gemeinsamen Berufsschulen 
(Verbandsberufsschulen) zu einem Berufsschul ver
band znsmnmenschließen, der eine Körperschaft des 
öffentlichen Rechls ist. Seine Verfassung wird durch 
Satzung geregelt, die der Genehmigung der Regierung 
hed,1rf. 

(2) Gemeinden und Landkreise können durch 
Verträge mit Berufsschulträgern für die Erfüllung 
der Berufsschulpflicht aller oder eines Teils ihrer 
Berufsschulpflichtigen sorgen. 

Beschliisse der Ausschüsse: 
(Soweit nicht besonclers verme1·kt, sind es die 
!lPschlüsse des Ausschusses für Kulturpolitische 

A 11 g e 1 e g e 11 h e rt e n. ) 

§ 8 

(1) Landkreise sind zur Errichtung und zum 
Betrieb von landwirtschaftlichen Berufsschulen ver
pflichtet, soweit und solange die erforderlichen 
landwirtsclrnftliclien Berufsschulen nicht von den 
kreisangehörigen Gemeinden oder gemeindlichen 
Zweckverbänden gemäß. §§ 6 und 7 betrieben wer
den. Dabei ist auf die Verkehrs- und Wirtschafts
-verhältnisse Rücksicht zu nehmen. 

(2) (neu) 
Unter den gleiclien Voraussetzungen können 

die Landkreise andere Berufsschulen errichten und 
betreiben. 

§ 9 

(1) Benachbarte Landkreise und benachbarte 
Land- und Stadtkreise können sich zur Errichtung 
und zum Betrieb von gemeinsamen Berufsschulen 
(Verbandsberufsschulen) zu einem Berufsschul ver
band zusammenschließen, der eine Körperschaft des 
öffentlichen Rechts ist. 

(2) (neu) 
Seine Verfassung wird durch Satzung ge· 

regelt. Die Satzung ist spätestens vier Wochen vor 
ihrem I.nkrafttreten der' Regierung vorzulegen. 

§ 9a 

Gemeinden und Landkreise können durch Ver
träge mit Berufsschulträgern für die Erfüllung der 
Berufsschulpflicht aller oder eines Teils ihrer Be
rufsschulpflichtigen sorgen. 

§ 9 b (neu) 

(1) Soweit und solange nicht nach § 6 Abs. 1 b 
und § 7, § 8 Abs. 2 mit § 9 a für die Erfüllung der 
Berufsschulpflicht aller oder eines Teils der nicht. 
landwirtschaftlichen Berufsschulpflichtigen gesorgt 
ist, werden die Gemeinden zur Errichtung und zum 
Betrieb von nic11tlandwhtschaftlichen Berufsschulen 
innerhalb des Regierungsbezirks durch die Regie
rung zu einem Sclmlverband (Bezirks-Berufsschul
verband) vereinigt. Dieser Bezirks-Berufssclml
verhand ist eine Körperschaft des öffentlichen 
Rechts. Mit Zustimmung der Gemeinden kann der 
Bezirks-Berufsschulverband auch die Pflichten der 
Gemeinden nach § 6 Abs. 1 b übernehmen. Die Be
rufsschulen des Bezirks-Berufsschulverbandes sind 
unter Berücksichtigung der Verkehrs- und Wirt
schaftsverhältnisse zu errichten. 

(2) Die Verfassung des Bezirks-Berufssclml ver
~aucl~~ wird d~1rch Satzung geregelt. Die Satzung 
ist spatestens VIer Wochen vor ihrem Inkrafttreten 
der Regierung vorzulegen. 

§ 9 c (neu) 

. Die Satzungen cler Verbände (§§ 7, 9, 9 h) haben 
folgende Beitimmungen zu enthalten: 



Regierungsvorlnge: 

§ 10 

Aus erheblichen Gründen des Verkehrs oder der Wirt
schaft kann das Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus im Einvernehmen mit dem Staatsministerium des 
Innern die Errichtung und den Betrieb einer Berufsschule 
auch für einzelne Berufsgruppen durch eine Gemeinde oder 
einen Berufsschulverband anordnen. 

-------·-------------

Beschliisse der Ausschüsse: 
(Soweit nicht besonders vermerkt, sind <'S dir 
ßeschliisse des Ausschusses l'iir Kulturpolitisch<' 

A n g c 1 c g c u h e i i c u.) 

a) Organe sind: Versammlung aller Mitglieder 
des Verbandes (Verbandsversununhmg}, Aus· 
schuß und Verbandsvorsitzende. 

h) Die Verbandsversammlung ist für alle An
gel~genlteiten zuständig, soweit sich nicht am; 
der Satzung Zuständigkeiten für den Aus
scliu.11 oder den Verbandsvorsitzenden er· 
geben. 

für obliegen inshesondere: 
Feststellung der Satzung, 
Festsetzung der Zahl der Mitglieder des Aus
sclmsses. 
Wabl des Ausschusses, 
i.~estsetzung des Haushalts, 
Feststellung der Jahresrechnungen. 

c) Der Aussclmß bereitet die Verhandhmgen der 
Verbandsversammlung vor und beschließt 
über die ihm von der Verbamlsversammlung 
übertragenen Angelegenheiten. Ihm obliegen 
insbesondere die Aufstellung des Haushalts
plans und die Wahl des Verbandsvorsitzen
cien und seines Vertreters. 

d) Der Verbandsvorsitzende führt den Vorsitz 
· in der V ei·bandsversammlung und im Aus· 
schult 

e) Bestimmungen iiber die Rechte und Pflichten 
von bisherigen Berufsschulträgern, die dem 
Ve1•band nachträglich beitreten; dabei ist die 
wirtscl1aftliclie und rechtliche Stellung der 
Lehrer zu sicl1ei·n. 

f} Bestimmungen iiher die Recl1te und Pflichten 
von Berufsschulträgern, die aus dem V e1·band 
infoli.i:e Erricl1fung eigener Schulen aus
scheiden; dabei ist die wirtschaftliclie und 
rechtliche Stellung der Lehrer zu sicliern. 

§ 9 d (neu) 

(1) Fiir die Vertretung des Bezirks-Berufssclml· 
verbandes und die Führung seiner Geschäfte gelten 

·die Bestimmungen der Bezirksordnung iiher die Ver
tretung und Geschäftsführung der Bezirke ent
sprecliend. 

(2) Die Gehälter und sonstigen Bezüge der Be
amten, Angestellten und Arbeiter des Bezirks
Berufsschulverhandes werden durch die Regierungs." 
hauptkasse ausgezahlt. Die Mitglieder des Bezirks
Bei·u.fssclmlverbandes haben die hierfih erforder
lichen Mittel der Regierungshauptkasse rechtzeitig 
zur Verfügung zu stellen. Geschieht dies nicht, so 
ist die Re~iemngshauptkasse berecl1tigt, die Mittel 
aus den Schliissel- und Finanzzuweisungen an die 
betreffenden Gemeinden einzubehalten. 

§ 10 

Entfällt 
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Regierungsvorlage: 

§ 11 

(J) Vor der Errichtung der Berufsscliulen ist 
naclizuweisen, daß die räumliclien, ·sächlichen und 
personellen Voraussetzungen gegeben sind und eine 
Gliederung nach Berufsgruppen möglich i~t. 

(2) Die Errichtung der Berufsschulen i~t der Re
gierung anzuzeigen. 

§ 12 

Schulträger können mit Zustimmung der Regie
rung Berufsschulen aufheben, wenn die für die Er
riclitung maßgebenden Voraussetzungen in W ~gfall 
gekommen sind. · 

§ 13 

(1) Fiir jede Berufsscliule bildet die Regiernng 
im Einvernehmen mit dem Scliulträger einen Schul
sprengel, der für die örtliche Erfüllung der Berufs
schulpflicht maßgebend ist. 

(2) Für die Erfüllung der Schulpfliclit der 
Jugendlichen, die in gewerblichen, kaufmännischen 
oder hauswirtschaftlichen Berufen tätig sind, ist der 
Beschäftigungsort maßgebend, für die übrigen in § 2 
aufgeführten Jugendlichen der Wohnort. 

(3) Aus besonderen Gründen kann die Regie
rung im Einvernehmen mit den beteiligten Schul
trägern zulassen oder anordnen, daß Berufsschul
pflichtige ihre Berufsschulpflicht an einer anderen 
als der auf Grund der Scliulsprengel zuständigen 
Berufsschule erfüllen (Gastsc~üler) .. 

§ 14 

Die ha~ptamtlich ah den Berufsscliulen tätigen 
Lehrkräfte sind vom Schulträger in der Regel in 
Beamteneigenschaft anzustellen. Für die Mindestbesol
dung der haupt- und nebenamtlichen Lehrkräfte an 
Beruf sscliulen gelten die unter Beteiligung des 
Staatsministeriums der Finanzen aufgestellten Be
stimmungen des Staatsministeriums fiir Unterricht 
und Kulhis. 

Die Regierung kann nacli den Richtlinien des 
Staatsministeriums für Unterriclit und Kultus die 
Mindestzahl der erforderlichen Lehrkräfte fest'
setzen. 

Bescldüsse der Ausschü11se: 
(Soweit nicht besonders vermerkt, sind es die 
Bes c h 1 ii s s e des Ausschusses f ii r Ku 1turpo1 it i s-c h e 

A n g e l c g c n 11 e i t e n. ) 

§ 11 

(1) Unverändert 

(2) Die Errichtung der Bemfsschulen ist der 
Sclrnlaufsicl1tsbehfüde anzuzeigen. 

" § 12 

Schulträger können mit Zustimmung der Schul
aufsiclitshehörde Berufsschulen aufheben, wenn die 
fiir die Errichtung maßgebenden Voraussetzungen 
in Wegfall gekommen sind. 

§ 13 

(1) Unverändert' 

(2) Für die Erfüllung der Scliulpfliclit der 
J ugendliclien, die in gewerblichen, kaufmännischen, 
landwirtscliaftliclien oder hauswirtscliaftliehen Be
rufen tätig sind oder die anderweitig in Arbeit 
stehen, ist der Beschäftigungsort maßgebend, für 
die nicl1thescl1äftigte11 Jugendlichen der Wohnort. 

(3) Aus besonderen Gründen kann die Sclml· 
aufsicl1tshehörde im Einvernehmen mit den beteilig
ten Schulträgern oder auf Antrag der Erziehungs· 
bereclitigten zulassen oder anordnen, daß Berufs· 
schulpfliclitige ihre Berufsschulpfliclit an einer an
deren als der auf Grund der Schulsprengel zustän
digen Berufsschule erfüllen (Gastscliüler). 

§ 14 

(1) Die hauptamtlieh an den Berufsscliulen 
tätigen Lehrkräfte sind vom Scliulträger als Beamte 
anzustellen. Für die Mindestbesoldung der haupt
und nebenamtlichen Lehrkräfte an Berufsscliulen 
sind die unter Beteiligung des Staatsministeriums 
der Finanzen aufgestellten Bestimmungen des 
Staatsministeriums für Unterricht und Kultus hin· 
~~ \ 

B e s c h 1 u Jl d e s R e c h t s - u. V e r f a s s u n g s a u s s c h u s s e s : 

· ( 1) Die hauptamtlich an den Berufsschulen tätigen Lehr
kräfte sind vom Schulträger g r u n .d sät z l ich als Be
amte anzustellen. D i e B es o l du n g de r h a u p t am t -
liehen und nebenamtlichen Lehrkräfte an 
B e r u f s s c h u l e n m u ß a n g e m e s s e n s e i n. S i e 
ist angemessen, wenn sie den unter Be tei
l i g u n g d e s S t a a t s m i n i s t er i u m s d e r F i n a n -
zen auf.gestellten Bestimmungen des Staats
ministeriums für Unterricht und Kultus 
e n t s p r i c h t. 

(2) Die Scliulaufsiclitshehörde kann nach den 
Richtlinien des Staatsministeriums für Unterriclit 
und Kultus die Mindestzahl der erforderlichen 
Lehrkräfte festsetzen. 



Regie1•ungsvorla;·e: 

§ 15 

Die Einstellung von Lehrkräften und die Auf
stellung von Schulleitern bedarf der schulaufsicht
lichen Genehmigung· durch die Regierung. Die Genehmi
gung ist zu erteilen, wenn die persönliche Eignung und 
die entsprechende Ausbildung gegeben ist. Die ent
sprechende Ausbildung; ist grundsätzlich durch 
Priifungen nachzuweisen, soweit vom Staate 
·Priifungen eingerichtet oder anerkannt sind. 

II. Schulbedarf der öffentlichen Berufsschulen 

§ 16 

Die vermögensrechthche Verwaltung und Ver
tretung der öffentlichen Berufsschule obliegt den 
Schulträgern. 

§ 17 • 

Zu dem Besoldungsaufwand der an den Berufsschulen 
erforderlichen Lehrkräfte gewährt der Staat einen Zu
schuß von 50 v. H. der in den Bestimmungen festgelegten 
Mindestbesoldung. 

7 

''B e s c h l ii s s e d e r A u s s c h ii s s e : 
(Soweit nicht besonclers vermerkt, sincl es clic 
Bcscliliissc cles Ausschusses l'iir Kultnrpolili•cltc 

A n g e 1 e g e n lt c i t c n. ) 

§ 15 

(1) Die Einstellung von Lehrkräften und die Auf
stellung von Schulleitern bedarf der schulaufsicht
lichen Genehmigung. Sie ist zu erteilen, wenn die 
beamtenrechtlichen Voraussetzungen und die ent
sprechende Ausbildung gegeben sind. Die ent
sprechende Ausbildung ist grundsätzlich durch 
Prüfungen nachzuweisen, soweit vom Staate Prü
fungen eingerichtet oder anerkannt sind. 

(2) (neu) 
Die nebenamtlich an den Be1·ufsschulen 

tätigen Fachlehrer sollen die Meister- oder Werk· 
meisterprüfung abgelegt haben; sie sind im Beneh
men mit den zuständigen Berufsorganisationen zu 
bestellen. 

Überschrift entfällt 

§ 16 

Unverändert 

§ 17 

(1) Der Staat leistet insgesamt zu den für den 
Betrieb der niChtlandwirtschaftlichen Berufsschulen 
erforderlichen personellen und laufenden sächlichen 
Kosten einen Zuschuß in Höhe von 50 v. H. 

Bcsclilull des Hausltult'sausscltusses: 

(1) Der Staat leistet zu den für den Betrieb der nicht
landwirtschaf.tlichen Berufsschulen tatsächlich aufgewende
ten, höchstens jedoch erforderlichen Kosten der Lehrkräfte 
einen Zuschuß in Höhe von 70 v. H. Versorgungsaufwen
dungen bleiben außer Betracht. 

(2) (neu) 
Die Hälfte der vom Staat zu leistenden Zu· 

scl1üsse wird in der Weise ausgeschüttet, daß für 
jeden Berufsschüler der gleic11e Kopfheirag gegeben 
wird. 

Besclilull des Hausl1altsausscltusscs: 

(2) Die Zuschüsse werden nach Maßgabe eines Rahmen
stellenplanes geleistet, der im Benehmen mit den kommu
nalen Spitzenverbänden vom Staatsministerium für Unter
richt und Kultus aufgestellt wird. 

B e s c lt 1 u ß cl e s R e c lt t s • u. V e r f a s s u n g s a u s s c lt u s s e s : 

(2) Die Hälfte der vom Staat zu leistenden Zuschüsse 
wird in der Weise v e r t e i lt, daß für jeden Bernf sschüler 
der gleiche Kopfbetrag gegeben wird. 

(3) (neu) 

Die andere Hälfte der Zuschüsse wird im 
. umgekehrten Verhältnis der Realsteuerkraft des 

Sclmlsprengels und unter Berücksichtigung der Zahl 
der Berufsschüler verteilt. Deckt sicli ein Schul· 
sprenge! niclit mit den Gemeinde· oder Kreisgren
zen, so. ist bei Berechnung de1~ Zuschüsse jewefü; 
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Regiel'ungsvorlage: 

§ 18 

Zu den Aufwendungen des erforderlichen laufenden 
sächlichen Schulbedarfs gewährt der Staat einen Zuschuß 
von 50 v. H., zu den einmaligen Aufwendungen Zu
schüsse nach Maßgabe der im Staatshaushalt jeweils 
bereitgestellten Mittel. 

§ 19 

Ist der Schulträger ein Schulverband, so legt er die 
durch Staatszuschüsse nicht gedeckten persönlichen und säch
lichen Aufwendungen auf die Gemeinden und Kreise nach 
Maßgabe der Schülerzahl um, die an dem Schulverband 
beteiligt sind. 

Beschlüsse der A ussch iisse: 
(Soweit nicht besondel'S ve1·merkt, sind es die 
Beschlüsse des Ausschusses fÜl' Kulturpolitische 

An g e 1 e gen he i t e 11.) 

anteilmäßig die Steuerkraft der in den Schul· 
sprengel ganz oder teilweise einbezogenen Kreise 
zugrunde zu legen. 

Beschlull des Haushaltsausschusses: 

(3) entfällt 

(4) (neu) 
Zuscltüsse für Gastschiiler entsprechen dem 

Durchsclmittssatz der staatlichen Aufwendungen für 
einen Berufsschüler. 

B-eschlull des Hausl1altsausschusses: 

(4) entfällt 
' 

(5) (neu) 
Der Schulträger hat in jedem Fall min

destens 30 v. H. der für den Betrieb seiner Berufs
schule erforderlichen Kosten selbst aufzubringen. 

Beschlull des Haushaltsausschusses: 

(5) entfällt 

§ 17 a (neu) 

Die nach § 17 zu gewährenden staatlichen Zu
schiisse können nur an Schulträger ausgeschiittet 
werden, deren Schulen den Mindestanforderungen 
dieses Gesetzes entsprechen. 

B e s c h 1 u Jl d e s R e c 11 t s - u. V e l' f a s s u 11 g s a u s s c h u s s e s : 

Die nach § 17 zu gewährenden staatlichen Zuschüsse 
können nur an Schulträger verteilt werden, deren Schu
len den Mindestanforderungen dieses Gesetzes entsprechen. 

§ 18 (neu) 

(1) Den laudwirtsclmftlicben Berufsschulen wer
den vom Staat nacli Bedarf Lehrkräfte zur Ver
fü~ung gestellt, die fachlich vorgebildet und grund
sä~zlicl1 hauptamfüc11 tätig sein sollen. 

(2) Diese Lehrkräfte werden vom Staat be
soldet. 

(3) Die übrigen Kosten, die der Betrieb einer 
landwirtscliaftlichen Bel'ufsschule erfordert, werden 
vom Schulträger aufgebmclit. 

§ 19 

Zu den einmaligen säc11lichen Aufwendungen 
werden Zuschüsse nach Maßgabe der im Staatshaus
halt jeweils bereitgestellten Mittel gewährt. 

Entfällt 



--- ---------

Beschlüsse clcs Au'sschusses: 

Der ungedeckte Schulbedarf, der den Landkreisen für 
die Kreisberufsschulen entsteht, ist durch Kreisumlage auf
zubringen. 

§ 20 

Fiir Gastschüler kann der Schulträger von der 
iuständigen Gemeinde einen .fährlichen Beitrag zu 
den durch Staatszuschüsse nicht gedeckten Kosten 
des Gesamtbedarfs erheben. Die Höhe des Beitrags 
wird von der Regierung allgemein oder im Einzel
fall festgesetzt, soweit nicht vertragliche Regelungen 
getroffen werden. 

§ 21 

Der Unterricht an den Berufsschulen ist un
entgeltlich. 

III. Schulbetrieb der öffentlichen Berufsschulen 

§ 22 

Die Berufsschulen sind nach d~n Bedürfnissen 
der Wirtschaft in Fachabteilungen zu gliedern, in 
denen die Schüler nach ihren Berufen in Fach
klassen zusammenzufassen sind. Wenn die Zahl der 
Schüler eines Berufes zu gering für die· Bildung 
einer Fachklasse ist, so sind die Schüler verwandter 
Berufe in Fachgruppen zu sammeln. Für Ungelernte, 
Hilfsarbeiter und Schüler 1ohne Beruf ist bei aus
reichender Zahl eine gemischt-berufliche Abteilung 
oder Klasse zu bilden. 

§ 23 

. Dem Unterricht sind die Richtlinien und die 
Stundentafeln des bayer. Staatsministeriums für 
_Unterricht und Kultus zugrundezulegen. 

§ 24 

An allen Berufsschulen sind die für den prak
tischen Unterricht notwendigen Einrichtungen 
(Schulwerkstätten, übungskontore, Schulküchen 
usw.) zu schaffen.. 

§ 25 

Die Schulaufsicht über die Berufsschulen wird 
von der Regierung ausgeübt. An der Schulaufsicht 
können vom Staatsministerium für Unterricht und 

9 

Beschlüsse derAusschüsse: 
(8owcit nicbt besonders vermerkt, sind es die 
ßeschliisse des Ausschusses für Kulturpolitische 

A n g c 1 e g e n h e i t e 11. ) 

§ 20 ' 

Für Gastscliüler kann der Schulträger von 
der zuständigen Gemeinde einen .fährlichen Beitrag 
zu den durch Staatszuschüsse nicht gedeckten Kosten 
des Gesamtbedarfs erheben. Die Höhe des Beitrags 
wird von der Sclmlaufsicl1tsbehörde allgemein oder 
im Einzelfall festgesetzt, soweit nicht vertragliehe 
Regelungen getroffen werden. 

§ 21 

Unverändert 

II. Schulbetrieb der öffentlichen Berufsschulen 

B e s c h 1 u ß d e s R e c h t s • u. V e r f n s s u 11 g s a u s s c 11 u s s e s : 

! II. Schidbetrieb der öffentlichen Berufsschulen 

§ 22 

(1) Die niclitlandwirtschaftlichen Berufsschulen 
sind nach den Bedürfnissen der Wirtschaft. in Fach
abteilungen zu gliedern, in denen die Schüler nach 
ihren Berufen in Fachklassen zusammenzufassen 
sind. Wenn die Zahl der Schüler eines Berufes zu 
gering für die Bildung einer Fachklasse ist, so sind 
die Schüler verwandter Berufe in Fachgruppen zu 
sammeln. Für Ungelernte, Hilfsarbeiter und Schüler 
ohne Beruf ist bei ausreichender Zahl eine gemischt
berufliche Abteilung oder Klasse zu bilden. 

(2) (neu) 
Die landwirtscliaftlichen Berufsschulen sollen 

so ausgebaut we1·den, daß männlicl1e und weibliche 
Abteilungen in aufsteigenden Klassen möglich sind. 

(3) (neu) 
Die Scl1ülerzahl einer Berufsschulklasse soll 

in cler Regel 30 nicht übersteigen. 

§ 23 

Unverändert 

§ 24 

Unverändert 

§ 25 

Unverändert 
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R e g i e r n ng s v o r l a g e : 

Kultus Schult.räger beteiligt werden, wenn sie einen 
hauptamtlichen Sachbearbeiter für das Berufsschul
wesen aufstellen, der für den Berufsschuldienst vor
gebildet ist und sich bewährt hat. 

§ 26 

Zur beratenden Mitwirkung in der Verwaltung 
wird für jede Berufsschule ein Beirat („Berufsschul
beirat") gebildet. 

§ 27 „ 
Für die Zusammensetz'ung der Beiräte gilt 

folgendes: 
(1) Bei landwirtschaftlichen Berufsschulen ge

hören dem Beirat an 
a) ein Vertreter des Schulträgers, der den 

Vorsitz führt, 
b) zwei gewählte Elternvertreter, 
c) ein Vertreter des landwirtschaftlichen 

Berufsverbandes, 

d) je ein Vertreter der beteiligten Religions
gemeinschaften, 

e) ein Vertreter des zuständigen Landwirt
schaftsamtes, 

f) der Leiter der Berufsschule. 

(2) Bei den nichtlandwirtschaftlichen Berufs
schulen gehören dem Beirat an 
a) ein Vertreter des Schulträgers, der den 

Vorsitz führt, 
b) zwei gewählte Elternvertreter, 
c) je drei Vertreter der beteiligten Arbeit

geber und der Arbeitnehmer, 

d) je ein Vertreter der beteiligten Religions
gemeinschaften, 

e) der Leite;i.- der Berufsschule, 
f) ein Vertreter der hauptamtlichen Lehr

kräfte. 

(3) Bei Berufsschulen mit einer hauswirtschaft
lichen Fachabteilung soll mindestens ein Mitglied 
eine Hausfrau, bei landwirtschaftlichen Berufs
schulen mit einer oder niehreren Klassen für die 
weibliche Jugend eine Landfrau sein .. 

(4) Bei Be:i;atung von Angelegenheiten einer 
Fachabteilung, aie nicht durch eine Lehrkraft im 
Beirat vertreten ist, hat der Vorsitzende eine Lehr
kraft dieser Abteilung beizuziehen. Sie wird durch 
den Leiter der Abteilung im Benehmen mit den 
übrigen Lehrkräften bestimmt. Dies gilt sinngemäß 
auch für die landwirtschaftlichen Berufsschulen. 

(5) Der Leiter des Gesundheitsamts und der 
Schularzt' sind berechtigt, an den Sitzungen der Be-

Beschlüsse de1· Ausschüsse: 
(Soweit 11icltt besonders vermerkt, sind es die 
Beschliisse des Ausschusses fiir Kulturpolitische 

A 11 g e 1 e g e 11 b e i t e n. ) 

§ 26 

Zur beratenden Mitwirkung in der Verwaltung 
wird an jeder Berufsschule ein Beirat („Berüfs
schulbeirat") gebildet. 

§ 27 

(1) a) und b) Unverändert 

c) zwei Vertreter der landwirtschaftlichen 
Berufsorganisationen, worunter mög
lichst ein Arbeitnehmervertreter sein 
soll. 

d) mit f) Unverändert 

(2) a) und b) Unv~rändert 

• 

c) je drei Vertreter der beteiligten Arbeit
geber (vornehmlicli Lehrherren) und der 
Arbeitnehmer, 

d) Unverändert 

e) ein Vertreter der Berufsberatung, 
f) der Leiter der Berufsschule, 

g) ein Vertreter der hauptamtlichen Lehr
kräfte. 

(3) Unverändert 

(4) Unverändert 

(5) Unverändert 



-----··---------------------·--· 

Regierungsvorlage: 

rufsschulheiräte ihres Dienstbezirks bei Beratungen 
gesundheitlicher Angelegenheiten mit Stimmrecht 
teilzunehmen. 

§ 28 

(1) Die beiden Elternvertreter sowie 4 Ersatz
leute werden von den Erziehungsberechtigten, deren 
Jugendliche die Schule besuchen, gewählt. 

Wählbar sind Erziehungsberechtig·te, die für die 
Gemeindeämter gewählt werden können. 

Die Mitgliedschaft eines Elternvertreters erlischt aw 
den gleichen Gründen wie die Mitgliedschaft bei einer 

. Gemeindevertretung. 

(2) Der Lehrervertreter sowie 1 Stellvertreter 
werden von allen hauptamtlichen Lehrkräften der 
Berufsschule gewählt. 

(3) Die Vertr·eter der Arbeitgeber werden von 
den Industrie- und Handelskammern, von den 
Handwerkskammern und von der Vereinigung der 
Arbeitgeber, die Vertreter der Arbeitnehmer von 
den Gewerkschaften bestellt. Die Vertreter dieser 
Organisationen müssen im Schulsprengel wohnhaft 
oder tätig sein. 

§ 29 

Die gewählten Mitglieder gehören dem Berufs
schulbeirat fiir die WCthldauer des Gemeinderates an. 

§ 30 

Aufgabe des Beirats ist 

1. die Förderung der Beziehungen zwische~ Be
rufsschule, Elternhaus, Lehrbetrieb und Wirt
schaft; 

2. die Förderung aller Maßnahmen, die dem 
Wohl der Schule und der Schiiler dienen; 

3. Mitwirkung bei der Ahndung der Schulver
säumnisse nach Maßgabe des Gesetzes zur 
Ahndung der Schulversäumnisse vom 3. Septem
ber 1949 (GVBL S. 228) in der Fassung des 
Gesetzes vom 25. Oktober 1950 (GVBl. S. 220). 
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Bescldiisse cler Ausschüsse: 
(Soweit nicht besonders ve1·111erkt, sind es die 
Beschlüsse des Ausschnsses fiir Kulturpolitische 

A n g c 1 c g e 11 11 e i t c n.) 

(6) (neu) 
Bei Beratungen von Angelegenheiten, die 

die Schiiler betreffen, sind zwei Sc11üler als stimm
hereclitigte Mitglieder zum BerufssChulbeirat bei
zuziehen. 

§ 28 

(1) Die beiden Elternvertreter sowie 4 Ersatz
leute werden von den Erziehungsberechtigten, deren 
Jugendliche die Schule besuchen, gewählt. 

Wählbar sind Erziehungsberechtigte, die für 
die Gemeindeämter gewählt werden können. 

• (2) Unverändert 

(3) · Die Vertreter der Arbeitgeber werden von 
den Industrie- und Handelskammern, von den 
Handwerkskammern und von der Vereinigung der 
Arbeitgeber, die Vertreter der Arbeitnehmer von 
den zuständigen Gewerkschaften und anderen 
Arbeitnehmerorg·anisationen bestellt. Die Vertreter 
dieser Organisationen müssen im Schulsprengel 
wohnhaft oder tätig sein. ' 

(4) (neu) 
Die Scl1ülervertreter werden von den ge

wählten Klassenvel'tretern bestimmt. 

§ 29 

Die gewählten Mitglieder gehören dem Berufs• 
sChulbeirat für die Dauer von 3 Jahren an. Die Mit
gliedsChaft der Scl1ülervertreter el'lischt mit ihrem 
Ausscheiden aus cler Berufssclmle. 

§ 30 

(1) 1. und 2. Unverändert 

3. Mitwirkung bei der Ahndung der Schul
versäumnisse nach Maßgabe des Ge
setzes vom 3. September 1949 (GVBl. 
S. 228) in der Fassung des Gesetzes vom 
25. Oktober 1950 (GVBl. S. 220). 

(2) (neu) 
Die Aufgaben des Beirates erstrecken sicli 

nieht auf die Angelegenheiten der Schulleitung und 
der Schulaufsicht. 
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Regierungsvorlage: 

§ 31 

Der Beirat ist beschlufHähig, wenn die Hälfte 
der Mitglieder anwesend ist. 

Die Tätigkeit der Mitglieder der Beiräte ist 
ehrenamtlich: Au:fwandsentschädigungen werden 
nicht gewährt. 

IV. Private Berufsschulen und A:nstiiltsherufssclmlen 

§ 33 

Die allgemeinen gesetzlichen Vorschriften über 
die Zulassung privater Schulen bleiben unberührt. 

§ 34 

Füi· berufsschulpfiichtige jugendliche, die in einer 
gemeinnützigen Anstalt erzogen werden, kann die Errich
tung einer Berufsschule (Anstaltsberufsschule) mit dem 
Charakter einer öffentlichen Berufsschule genehmigt werden. 

§ 35 

Der Besuch einer privaten Berufsschule an 
Stelle einer öffentlichen Berufsschule kann von der 
Regierung im Einvernehmen mit dem Schulträger 
zur Erfüllung der Berufsschulpflicht angeordnet 
werden, wenn die Ausbildung des Berufsschulpflich
tigen dies erfordert. 

§ 36 

Den Anstalts-Berufsschulen mit öffentlichem Cha
rakter können vom Staat fachlich vorgebildete haupt
amtliche Lehrkräfte zur Verfügung gestellt werden, 
die vom Staat besoldet werden. Die Anstalt hat 
Jährlich einen Betrag von 20 v. H. des Diensteinkom
mens dieser Lehrkräfte dem Staat zu eTsetzen. 

Be.schl üsse der A usscb. üsse: 
( s 0 w e i t 11 i c h t h e s o 11 d e r s v c r .m e l' k t , , s i 11 d . e .s d i e 
ßcschliisse des Ausschusses fitr Kulturpolit1schc 

A 11 g e 1 e g c 11 h e i t e 11. ) 

§ 31 

(1) Der Schulheirat ist beschlußfähig, wenn die 
Mehrheit der Mitglieder anwesend ist. 

(2) (neu) 
Der Sclmlheirnt ist jährlicl1 mindestens ein

mal einzuberufen. · 

(3) (neu) 
Die vom Schulbeirat im Rahmen seiner Zu

ständigkeit beschlossenen Anregungen si.nd vom 
Scliulträger oder von.. der Sclmlanfsichtshehörde 
förmlich zu verhescheiden. 

§ 32 

Die Tätigkeit der Mitglieder der Beiräte ist 
ehrenamtlich. Aufwandsentschädigungen werden 
nicht gewährt. Notwendige Fahrtkosten und Ver· 
dienstausfall werden auf Antrag vom Schulträger 
ersetzt. 

HI. Private Berufsschulen und Anstaltsberufäsclmlen 

B e s c h 1 u Jl d e s R e c 11 t s • u. V e l' f a s s u 11 g s n u s s c h u s s c s : 

IV. Private Berufsschulen 14nd Anstaltsberufsschulen 

§ 33 

Unverändert 

§ 34 

Entfällt 

§ 35 

Zur Erfüllung der Berufsschulpflicht kann der 
Besuch einer privaten Berufsschule an Stelle einer 
öffentlichen Berufsschule von der Schulaufsichts.
behörde im Einvernehmen mit dem Schulträger an
geordnet werden, wenn die Ausbildung des Berufs-
sch ulpflichtigen dies erfordert. (Satzumstellung) 

§ 36 

Den Anstalts-Berufsschulen sollen vom Staat 
fachlich vorgebildete hauptamtliche Lehrkräfte zur 
Verfügung gestellt werden, die vom Staat besoldet 
werden. Die Anstalt hat Jährlich einen Betrag von 
20 v. H. des Diensteinkommens dieser Lehrkräfte 
dem Staat zu ersetzen. Für die erforderliclien nehen
amtlicl1en und nehenberuflicl1en Lelirkräfte sollen 
vom Staat 80 v. H. der. iibliclien Mindestsätze ersetzt 
werden, 
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Regierungsvorlage: 

V. SchluH- und Übergangsbestimmungen 

§ 37 

Auf gehoben werden 
t. die VO. über die Berufsschulen vom 22. De
. zember 1913 (GVBL S. 966) i. d. F. der VO. 

vom 26. August 1930 (GVBL S. 303); 

2. die Bek. vom 1. November 1.937 Nr. III 85399 
i:iber das Berufsschulwesen (KMBL S. 1 J6); 

3. die VO. vom 12. Mai 1941 zur D11rchführung 
1
def 

§ 10 Abs. 1 des· Reichsschulpfiichtgesetzes ( RGB . 
s. 255 ); 

4. die VO. vom 20. Juli 1942 zur Durchführ{mlg 
der VO. über den Fortfall der Bernfsscau · 
beiträge (RGBL I S. 473). 

§ 38 
Abs. 2 und 3 des § 5 des Gesetzes über Ahndung 

der Schulversäumnisse vom 3. September 1949 
(GVBL S. 228) i. d. F. des Gesetzes vom 25. Oktober 
J950 (GVBL S. 220) erhalten folgende Fassung: 

2. Der Schulausschuß. besteht aus dem Bürger
meister der Schulsitzgemeinde als Vorsitzen-· 
den dem Leiter der Schule und zwei von der 
Sch{llpflegschaft oder dem Berufsschulbeirat 
oder dem Elternbeirat gewählten Elternver
tretern als Beisitzenden: In Stadtkreisen tritt 
an Stelle des Bürgermeisters ein vom Stadt
rat gewählter Verireter. 

3. Bei Berufsschulen gehören neben den in Ab
satz 2 genannten Mitgliedern je ein vom Be
rufsschulheirat gewählter Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer dem SchulausschuR an. 

§ 39 
Für die landwirtschaftlichen Berufsschulen gelten bis 

zum 31. Dezember 1960 folgende Übergangsbestimmungen: 
1. Den landwirtschaftlichen Berufsschulen werden vom 

Staat nach Bedarf Lehrkräfte zur Verfügung gestellt, 
die fachlich vorgebildet und grundsätzlich haiipt
ctmtlich tätig sein sollen. 

2. Diese Lehrkräfte werden vom Stactt besoldet. 

§ 40 

Das Staatsministerium für UnterriCht und Kul
tus erläfit im Benehmen mit den beteiligten Mini
sterien die erforderlichen Ausführungsbestimmun
gen zum Vollzug dieses Gesetzes. 

----------· ----···-------;-----::--------~-··-- -----·---~;---

13 . 
ßeschliisse der Ansschiisse: 

(Soweit nicht besonders vermerkt, sind es die 
Bescltliisse des Ausschusses fiir Kulturpolitiscltc 

A n g e 1 e g e n b e i t e 11. ) 

Beschlull des Hnusbnltsnusschusscs: 

Den Anstalts-Berufsschitlen können vom Staat fctch~ 
lieh vorgebildete hauptamtliche Lehrkräfte zur Verfügung 
gestellt werden, die vom Staat besoldet werden. Die An
stalt hctt jährlich einen Betrag von 20 v. H. des Dienst
einkommens dieser Lehrkräfte dem Staat zu ersetzen. Für 
die erforderlichen nebenamtlichen und nebenberuflichen 
Lehrkräfte können vom Staat 80 v. H. der üblichen 

'Mindestsätze ersetzt werden. 

IV. SchluH- und übergangshesfünmungen 

B e s c lt 1 11 Jl <I e s R e e lt t s • u. V e r f n s s 11 n g s n u s s c h u s s e s : 

V. Schluß- und übergctngsbestimmungen 

§ 37 

·f. und 2. Unverändert 

3. entfällt 

4. Unverändert 

§ 38 

Eingangssatz unverändert. 

2. Der SchulausschuR besteht aus dem Bürger
meister der Schulsitzgemeinde als Vorsitzen
den, dem Leiter.der Schule und zwei von der 
SChulpflegschaft oder dem Berufsschulbeirat 
oder dem Elternbeirat gewählten Elternver
tretern als Beisitzenden. In Stadtkreisen tritt 
an Stelle des Bürgermeisters ein vom Stadtrat 
bestimmter Vertreter. 

3. Unverändert 

§ 39 

Entfällt 

§ 40 

Unverändert 
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Regierungs" 01•lage: 

§ 41 

Die §§ 17 und 18 treten mit Wirkung vom 
1. April 1954 in Kraft. Bis dahin bemessen sich die 
Zuschüsse des Staates für den Besoldungsau/wand und 
die Aufwendungen für den laufenden sachlichen Schulbedarf 
nach den im Staatshaushalt bewilligten Mitteln. Diese 
Bewilligungen sollen von Jahr zu Jahr erhöht werden, um 
1954 die im Gesetz vorgesehene Höhe zu erreichen. 

§ 42 

Das Gesetz tritt am .. in Kraft. 

Beschliisse der Ansschiisse: 
(Soweit nicht besonders vermerkt, sind es die 
Bcschliisse des Ausschusses fiir Kulturpolitische 

A n g e 1 e g c n h e i t c n.) • 

§ 41 

Die nach diesem Gesetz vorgesehenen Zuscliüsse 
betragen im Reclinungsjahr 1953 60 v. H. und im 
Rechmmgsjaln 1954 80 v. H. der Gesamthöhe. 

Beschluß cles H11ushaltsausschusses: 

(1) Von den in § 17 Abs. 1 vorgesehenen Zuschüssen 
wird in den ersten fünf Rechnungsjahren nach Inkrafttreten 
dieses Gesetzes ein Teilbetrag in Höhe von zwei Siebenteln. 
als Zuschüsse zu einmaligen sächlichen Aufwendungen an 
Berufsschulen gewährt, die nach diesem Gesetz errichtet 
oder ausgebaut werden. 

(2) Die nach diesem Gesetz vorgesehenen Zuschüsse 
betragen im Rechnungsj'ahr 1953 60 v. H. und im Rech
nungsja&r 1954 80 v. H. der Gesamthöhe. 

§ 42 

Unverändert 

(Der Zeitpunkt des Inkrafttretens bleibt der Voll
versammlung vorbehalten.) 


